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w erden; das kann ein Bürger sein, dessen G läubigerrechte durch die Be
schädigung der gepfändeten Sache oder durch Ablösung des Pfandsiegels 
beeinträchtigt werden usw.

3. W ird die H andlung durchgeführt, ohne daß ein erheblicher Nachteil 
beabsichtigt oder verursacht w urde, kann  eine O rdnungsw idrigkeit 

wegen G ew ahrsam sbruch gern. § 3 OWVO vorliegen. ,

§ 240 

U rkundenfälschung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Ur
kunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder von einer 
unechten oder verfälschten Urkunde Gebrauch macht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel be
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Eine echte Urkunde ist eine schriftliche oder in ande- 

■' rer Form aufgezeichnete Erklärung, die in Ausübung dienst
licher oder sonstiger beruflicher Befugnisse oder in Wahrneh
mung persönlicher Rechte und Pflichten ausgestellt wurde 
und Rechte und Pflichten begründet, ändert, aufhebt oder die 
rechtserhebliche Tatsache beweist und ihren Aussteller erken
nen läßt.

1. Die Bestim m ung über U rkundenfälschung hat die Aufgabe, die 
Sicherheit im R echtsverkehr zu gewährleisten, z. B. bei der E rfor

schung der W ahrheit in einem  Zivil- oder S trafverfahren.

2. Ein w esentlicher Fortschritt der N euregelung besteht darin, daß 
in Abs. 3 der Begriff der echten Urkunde gesetzlich defin iert ist.

Ein wesentliches K riterium  der echten U rkunde ist, daß es sich dabei um 
eine schriftlich oder in anderer Form  aufgezeichnete E rk lärung  handelt. 
Im  Unterschied zu der b isher geläufigen Definition der U rkunde ist dem 
zufolge die Schriftform  kein notwendiges Erfordernis m ehr. Auch andere 
Formen der Aufzeichnung von W illensbekundungen sind möglich, z. B. 
durch Tonträger oder Film. Voraussetzung ist, daß aus der U rkunde die 
Erklärung über rechtserhebliche Tatsachen entnom m en w erden kann und 
daß außerdem  die Möglichkeit besteht, unm ittelbar oder m ittelbar durch 
Auslegung den Aussteller der U rkunde zu erkennen. Speziell fü r Tonband
aufzeichnungen w urde durch krim inalistische U ntersuchungen ein V er
fahren erarbeitet, wie in Zweifelsfällen eine eindeutige Identifizierung des 
Ausstellers ermöglicht und w ie Fälschungen nachgewiesen und w eit
gehend ausgeschlossen w erden können (vgl. Ch. K oristka, Der Nachweis 
von Verfälschungen an M agnettonaufzeichnungen, FdK, H. 5 1966, S. 15).


